
• 1Bundesnetzagentur 
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fi 
ll 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-20/01835-01 

Beschluss 

-

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a und§_5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2019 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2021 bis 2023 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, . 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der Stromnetz Hamburg GmbH, Bramfelder Chaussee 130; 22177 Ham

burg, vertreten durch 'die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin 
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am 27.01.2021 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2019 sowie 

die Verteilung durch Zu.- bzw. Abs.chläge auf die kalenderjährlich.en Erlös

obergrenzen der Kalenderjahre 2021 bis 2023 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 24.06.2020 einen Antrag auf Genehmi

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2019 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Mit Email vom 11 .09.2020 wurden der Antragstellerin Nachfragen zur Berechnung 

des Kapitalkostenaufschlags übermittelt. Das vorläufige Prüfergebnis zur Berech

nung des Kapitalkostenaufschlags wurde der Antragstellerin mit Email vom 

22.09.2020 mitgeteilt. 

Mit Email vom 23.10.2020 wurde die Antragstellerin gebeten, zu einzelnen Angaben 

hinsichtlich den betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz

und Versorgungsleitungen, zu den angesetzten Netzentgelten zur Bestimmung der 

erzielbaren Erlöse und der Vergütung für dezentrale Einspeisungen nach § 18 

StromNEV inkl. vermiedene Netzentgelte nach EEG des Jahres 2019 Stellung zu 

nehmen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß §. 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei

ben vom 24.11.2020 Gelegenheit gegeben, .sich zu der beabsichtigten Entschei

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat auf eine Stellung

nahme verzichtet. 





, · 
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2.1 

Oie Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landes.regulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige · 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Ermächtigungsgrundlage 

Die .Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge ~uf die Erlösobergrenzen der Antragstel

lerin für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des·§ 29 Abs. 1.EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 5 ARegV. 

Die. Regulierungsbehörde genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

.auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2021 bis 2023, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2019 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen . 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2019 ermittelt. Oieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regul ierungskon

tosaldos erst im Jahre 2021 beginnt. 

Seite 3 von 21 



2.2 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2019 erfolgt in drei gleichmäßi

gen Raten ab dem Jahr 2021. Zusätzlich erfolgt gemäß§ 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach§ 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 202o ·und im ge

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der_von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2010 bis 2019 in Höhe von 1,01 Prozent. 

Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen ·im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizifätsbereich sind dies irn Einzelnen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den ih der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV, 

d) 	 die Differenz aus dem genehmigten Kapitalko_stenaufschlag nach § 1 Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat

sächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß§ 5 Abs. 1 a ARegV ergibt sowie 

e) 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 
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Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess

stellenbetrieb vori modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 

EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht 

wird , soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

2.3 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö

sen · 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober

grenze wird in den Anlagen 3a und 3b der von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a 

und 3b. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto an

dere, vom Erhebungsbogen zur Anpassüng der Erlösobergrenze abweichende zu

lässige Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 und 3a unter

. schiedliche Differenzen zwis.chen den Angaben des Netzbetreibers und den durch 

die Beschlusskammer ermittelten Werten. 

2.3.1 	 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 
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Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde
. . . 

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6a, 8, 8b bis 

11 , 12a bis 13 und 17 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ .4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Kosten oder E_rlöse aus .der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), genehmigten 

lnvestitiÖnsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a 
' 

ARegV), aus vermiedenen Netzentgelten ·(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines 

Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein . 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in ana.loger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des§ 1Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor

herigen Saldos eines"Regulierungskontos erfolgt nach§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, S. 3 

ARegV. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist_ gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 
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2.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich.der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau

cherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksic~tigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2019 gemäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2017 in Höhe von 109,30 zu verwenden. 

2.3.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 

bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 1 ~ HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs-·und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Untern,ehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

· die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. . 

2.3.1.2.1. 	 Betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Ab

schluss vor 31.12.2016) 

In den Kalenderjahren 2014, 2015 und 2016 sind Mitarbeiter aus den ehemaligen 

Dienstleistungsgesellschaften zum Netzbetrieb übergegangen. Da diese Mitarbeiter 

zum Zeitpunkt der Kostenprüfung noch den Dienstleistungsgesellschaften angehör

ten , wurden die Kostenanteile für die zweite Regulierungsperiode den vorüberge

hend nicht beeinflussbaren Kosten bzw. den beeinflussbaren Kosten zugeordnet. 
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Die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten der Erlösobergrenzen 2016 bis 2018 

berücksichtigen die übergegangenen Mitarbeiter. Zur Vermeidung einer Doppelbe

rücksichtigung in der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin daher einen Abzugs

. betrag für die Erlösobergrenze 2018 in Höhe von ermittelt. Zur Ver

stetigung der Erlösobergrenzen beantragte die Antragstellerin den Abzugsbetrag 

ratierlich mit Beginn der dritten Regulierungsperiode zum Ansatz zu bringen. Daher 

hat die Antragstellerin bei den betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen 

zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen für das Kalenderjahr 2019 einen Ab

zugsbetrag in Höhe von angesetzt. 

Die Verratung in eine andere Regulierungsperiode wurde mit Beschluss zum Saldo 

des Regulierungskontos 2018 (BK8-18/1835-01) nicht zugelassen. Der Abzugsbe

trag in Höhe von wurde daher entlastend bei den betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen im 

·Kalenderjahr 2018 in voller Höhe angesetzt. Somit ist auch der für das Kalenderjahr 

.2019 angesetzte Abzugsbetrag in Höhe von~icht anerkennungsfähig. 

2.3.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 

13, 16 und 17 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS 

ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen. (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung . aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus. genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV), 

aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflös~ng 

von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S . . 1 Nr. 

13 ARegV), sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) 

wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV angepasst. 

Seite 8 von 21 



2.3.1 .4 . Anpassung nach Maßgabe des§ 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1_a 

ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des§ 5 ARegV gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepassf Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie 2017 

erfolgten durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine 

endgültige Bestimmung der Sßld~n und der Verteilung auf sechs bzw. drei Kalen

derjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 und § 

5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. jeweils BK8-17/1835-01 und BK8-18/1835-01). Maßgeb

lich für die Bestimmung der zulässigen Erlöse für den Saldo des Jahres 2019 ist der 

endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Abschlag. Etwaige Ab

weichungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflösungsbeträge aus 

den Regulierungskontosalden 2013 bis.2016 und 2017 zu den Angaben der Antrag

stellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

2.3.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV . 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen -BK8-18/01835-81 ). Daher ist · 

diese Anpassung be_i der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 

3a zu entnehmen. 

2.3.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 . StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 
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2.4 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlussk.ammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Mit Email vom 17 .1 1.2020 teilte die Antragstellerin mit, dass es teilweise bei der 

Angabe der Entgelte zu Übertragungsfehlern gekommen sei. Die erzielbaren Erlöse 

sind demnach um- zu erhöhen. 

Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 

und 17 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6a, 8, 13 und 17 ARegVauf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel

len . Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S .- 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11" 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegVaus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 
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c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV, 

d) der Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV, 

e) vermiedenen Netzentgelten, 

f) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 

g) Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des § 15 

Abs. 2 EEG erfüllen, 

übermittelt.1 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.5 	 ·Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 

und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück

sichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1 Oa ARegV gegenüber der Antragstellerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2019 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem .Basisjahr 2016 getätigten Investitionen in 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKB

18/01835-25). . 

Die Antragstellerin hat gemäß§ 5 Abs. 1 a ARegV die Differenz aus dem genehmig

ten Kapitalkostenaufschlag für das Jahr 2019 und dem. Kapitalkostenaufschlag , wie 

er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten (bezo

gen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2019) ergibt, ermittelt und auf dem Regu

lierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der Beschlusskammer gern. § 5 Abs. 4 S. 2 

1 Bei der Bestimmung der auszuza hlenden vermiedenen Net zentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten der dem Ka

pitalkostenaufschlag zugrunde gelegten betriebsnotwendigen Anlagegüter übermit

telt. 

Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen, dass im Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskonto

saldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. Hierbei sind die materi

ellen Vorgaben des § 1 Oa ARegV zu beachten. Dies betrifft alle hier relevanten In

vestitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem Basisjahr. Insoweit ist der Be

schlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur Genehmigung des Kapi

talkostenaufschlags vom Netzbetreiber für einzelne Jahre auf Ist-Kosten abgestellt 

wurde, eine materielle Prüfung im Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder be

stimmt§ 10a ARegV, dass eine Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorliegen , 

zwingend hier abschließend stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des § 5 

Abs. 1 a ARegV eine solche Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbetreiber 

im Regulierungskonto die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 

nach § 10a ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück

sichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht 

sich die diesbezügliche materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Besc111usskammer geht davon aus, dass die Antrag

stellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rück

nahme oder einen Widerruf für den Fal l vor, dass sich herausstellen sollte, dass die 

Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden . Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARe_gV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr 
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getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten , die den über

gehenden Netzteii betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden . Die Auf

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 

bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt wur

den, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio

nen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag 

stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem 

Antrag keinerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzüber

gangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eihe 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, 

dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1Oa Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori

schen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu histori

schen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit

telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs

und Herstellungskosten im Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt 

(vgl. BGH, Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 42/14.). Ausgenommen hiervon sind 

Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressierten .Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vorgaben des § 1Oa 

ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im 

Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen 'Bedenken (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl -3 Kart 166/17 [V], S. 45 ff.). Dies gilt 

entsprechend für die Regelungen der StromNEV. 

Von den ermittelten R_estbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten

beiträge und der Baukostenzuschüsse gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV, die . 

die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen 
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Anlagengüter erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise be

stätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 59/19). 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß§ 10a Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach§ 7 Abs. 6 StromNEV für die dritte Regulierungsperiode.geltende Zinssatz 

für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19). Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, für die Dauer der dritten Regu

lierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die 

zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach 

Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 1Oa Abs. 7 S. 3 ARegV nach § 7 

At>s. 7 StromNEV. Es ist auch insoweit der für die Berechnung der Erlösobergren

zen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser be

trägt in der dritten Regulierungsperiode 2,72 % 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 

p,91 X 0,4 + 2,72 X 0,6 =4,396. 

Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos

tenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer auf die Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 11 ..05..2020 zum Verfahren zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 4 Abs.4 Nr. 1 i. 
. . 

V.m. § 1,0a ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 
. . 

Strom (2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte der Antragstellerin den von der Beschlusskam

mer ermittelten Werten gegenübergestellt. 
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2.6 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 

gehört) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent

haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit§ 40 

Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. ·1 und 2 EnWG in Verbindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 4oder Abs. 2 

des MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig 

war. 

Nach§ 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen.Mes- · 

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und 

den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berücksichtigen, sondern dem grundzu

ständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten für die Abrechnung der Netznutzung von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbleiben beim 

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für den. Messstellenbetrieb, zu dem 

auch die Messung gehört, übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Die Antragswerte werden wie vom Netzbetreiber angegeben genehmigt 
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2.7 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2019 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlös

obergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag , wie er sich bei der Berücksichtigung der tat

sächlich. entstandenen Kapitalkosten gemäß§ 5 Abs. 1a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-. 

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi

scher Emittenten (1 ,01 %). 

Die sich danach für die Jahre 2021 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 
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3. 	 Berücksichtigung etwaiger nachträglicher Korrekturen der 

Erlösobergrenze 2019 auf Grund von Gerichtsentscheidun

gen 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2019 und seine Verteilung auf die 

Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2021 bis 2023 mit diesem Beschluss abschlie

ßend bestimmt werden, könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze 2019 im Fall einer Bestandskraft ·dieser Entscheidung nicht mehr 

berücksichtigt werden. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen 

der Erlösobergrenze 2019 .in dem noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. in 

dem Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend geneh

migt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend§ 5 Abs. 2 ARegV, 
1 berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidungen in den Ver

fahren Vl-3 Kart 892/18 [V], Vl-3 Kart 121/19 [V], Vl-3 Kart 698/19 [V], EnVR 13-20 

oder eine Anpassungszusage veranlasst sein. 

4. 	 Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2021 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2020 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie

rungskontos vorgreifliche Verfahren der dritten Regulierungsperiode (Erweiterungs- 

faktoren, Netzübergänge etc.) riech nicht abgeschlossen waren. Zur Wahru.ng einer 

einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer frühzeitigen 

Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlö~obergrenze 2021 verstößt ins"' 

besondere nicht gegen§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gern. 

§ 5 Abs. 1 S; 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber geführt. Durch 

den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffent

lichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets recht-
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zeitig zur Preisbildung (01.01 . des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Be

standteile aus der Auflösung des Regulierungskontos für sich zu bestimmen und 

konnte diese somit seiner Entgeltbildung des Jahres 2021 zu Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen 'Rechtspositionen der Beschluss

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11. Abs. 2 

ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösüngsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2021 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2020 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö

g~rt. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118 ff„ juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir

kende Festlegung· als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der .(rückwirkenden) Fest

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen des 
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Jahres 2021 erfolgen kann . Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlös

obergrenzen für das Jahr 2021 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, 

sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert 

bzw. der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in .der vorläufigen Anordnung im Jahr 2020 noch

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten des Jahres 2021. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2021 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2021 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte

resse der Net.zbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1bis 5 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbesta111dteile . 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

-.Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 
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Rechtsmittelbelehrung. 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, w~nn die Be

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründüng muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be

schwerdeschrift und Beschwerdsbegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Bourwieg Petermann .Albrecht 
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Anlage 1 - AullOSLngsplan und Auszug Az. 81<8-~1835.01 

Auszug des Regu!leryngskontos für 2019 
·Herleitung des Saldo und Ayf!ösuogsplao

tatsächlich entstandene Kosten 
Elfordertiche ln<11spruchn8hme vorgelagerter Netzebenen 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze
gemäß § 11 Abs. 2 Salz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 SlromNEV,

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KVvl<-G 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV In EOG enthaltene Ansätze
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

Differenz 

tatsächtieh entstan<tene Kosten Aufl6..,ng von Netzansd\lunkostenbei1tägen und 
In EOG enlhaltene Ansatze§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV Baukostenzusd\üssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 1V.m. 

S 2 StromNEV Dirroronz 

2019 
~RJ 

nach § 4 ARegV zul!lsslge Erlöse 

erzielbare Erlöse 
§ !5 Abs. 1 Salz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Verzichlsbetrag in dar Verprobung 

Differenz 

in EOG enthaltene Ansälze 

tliltlllchlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1a ARegV Kapltalkostenaufschlag In EOG enthaltene Ansätze · 

Differenz 

Summe aus Elnzeldlfftrenzen 

2021 

[EUR} 

Jahresanfangsbestand (=Vorjahressaldo) 

Endbestand (= Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssalz gemllß § 5 Abs. 2 ARegV 1.01% 1.01% 1,01'!1. 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( • Jahresendbestand + Verzinsung) 

Annultlllsche BerOckslehtlgung In der Erfösobergrenze ·362.267 -362.267 -362.267 

Auswirkung auf die Enösobergrenze Mehrerlös (EOG-mrndemd) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Stromnetz Hamburg GmbH Az: BKS-20/01835·01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. ·1 ARegV des Jahres 2019 

..,, 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 

1Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 
i.V.rn. S. 2 StromNEV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1a ARegV Kapitalkostenaufschlag in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a - Vergleich der Erlösobergrenzen Stromnetz Hamburg GmbH Az: BKB-20/01835-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandtelle 2019 


. 

Erlösobergrenzo 201 9 

Formelbestandteile 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

beeinflussbare Kostenanteile 

Effizienzbonus 

Anpassung VPl1 / yPlo 

Anpassung PF1 

Kapitalkostenaufschlag 

Q-Elemenl 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

davon Regulierungskontosaldo (2013-2016) 

davon Regulierungskontosaldo (2017) 

Härtefall 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Mehrerlösabschöpfung 

öffentlich rechtlicher Vertrag 

Sonstiges 



Az:: BK.8-21)1)1835-0\A.~e :?l - VCfSI*-"!. VPI lltld ~.:.1'tlllCICbe1>.rt"'k.tuDar. ~Nn 6C"'Oftl-•&U: "'3-nborg Grrmtf 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht bei>influßbare Kosten 2019 

wmstatt!llJcht.ri ~~~'ie16ftendchtor 
v-..,..,~.,.._,..,,..,-...,.„ 

-'*" Jalw,ICrd>SC.~•gllt(flAAO</{J 

2 - 2 

2-l 

2-< 

2 - S 

2- G 

2·6a 

2-7 

2 - 8 

2 '. 8b 

--·'~ 
-.......,, 
"""'"""'errordwtlch• t.1anspruc:M•l'lmt vorgt!L"Qt'terNotz.tl>onon 

P&onwol1: 
N0ir::h~von We<:hu!ric:htem nach S10 Abt. 1 SycSt;lib1 

GoMl\ml~e '"vest'!SoMma!lnahmen """" f 23 AAO'j/ 

g deoAONgl~""S"nad> f 23Allo. 2• AA~ 

Mt~ «rdie~~tn&Pitb und de Ar111:!f!'U"19 
von &"C!qbe1n 

P1nnwcrt: 
Vermlod•no Netzentgelte im Sinne-von 51 aS'!!'OftlN~. t l5 
Ab_, , 2_ Cl_H ESC Ul\d § .c,_~s. 3 de$ K\ 

BeNblU\t 111'1dl tarlfvtr.ra.glic:be-VerÜlbAnJl"l)tn ».i 
2 - S lLchozUN'!Z• 1M1d \le.rso19u•U:tt.1ngen (Absonluu vor 

~t.t220t 

2 - 10 , __'>d_,üa....l!;!<eit 

2-1 1 

2 - 128 

2- 13 

2-17 

Salz2 
Soostige 

Satz:-4 

Fotsc:t'lung und & t""'4dl.h;ng nach Maßgabe dH § 2Sa ARcg' 

AutlOsuno von BKZI Netz:ansc:hlusskostenl:>eltrtoon In 
VtrtWicb1{1 mlt der SlrcmtlEV 

Ennd\l~MCh§15>b>. 1 ""d2EEO 

1<osClft Odtt Eiiest M.S a.1a3.'\alvpen ~~von 
Stron"NtßC~idten, c!it dr!cr ....„·aamen 
Vnfltl~~~C1Ut'l~1t 

K.ottef'I oder errose at1fgrund i!in• frtr:WilßQtO 
&elbe:tverpnicMung nach§ 32 Abs.. 1 Nt. 4 AR~V 

SumtnQ 



A/llage 4 - MHu~llet1belrieb Sttomnttz: Ham1>1>r9 GmbH Az: 8Kll-201tl1e3$-01 

Ermittlung der Kostonveränderung im Bereich Messung und Messstelle"bctrieb des Jahres 2019 

·. 
ta1slct\lkM KoS1en de$ r.11sss1ellentl•trlebs ltinschlielllcl'I t.leS5UI 
In der ErlösobergAnt.• •n1haltener Anta~ dOr Kosten dts-Musstellenbetrlebs (ein,chlie&llch Messun_g_) 
Differenz 

FOr du KaJ!Mderj•hr bei eft2SoN:Ot l eittung«rbrlDgung enbtehende Kos.tcn des konvof'ltlont llon Me:$u1dltnbttriebs: 
(<\nsct<lloßlch ......_)" ' Abs, 1 $, 3 AR<;V). 

Oies-""'den,,._""1~""----enr-io.b<~(--llictlM..,,_ng)lml(oA<.., 
1.#ltwltl'Odil.s'~g der Al>G.ange van Ansctiluunutzern. die 11.1 andemt L~dtenbe.t"-rlH!m -wc;hnln odtr vc-n 
gM1ctnnt&ndigen f.~t•ll•ll>elreibn fOr modtmt Mcuein1tol\tun~ und in1.•9-tntl t.kiU)'ttcmc (gt.1$8 l'Ur mME 
und IMSyc) bttreutwerden. 

ctavooCAPEX 
ln der ~51~e20'' tf11\~er~!Z:do: JCoden des_M~l~lklle:abdridls (_~ !'l~e~!~ 

c'.-CA?El< 
Di:fforenz 

dewn durch h!dtruno der hhl d~r An•d'lluunutz:tt mit konvtrl'l)onelen MKCGtr~ttn verursacht, btl denen der 
N&bctrdbet Motlung odet Me$$$tellonbettr~b dt.trchftlhrt 

davcfl dilrth .Änd! N1'Q der Zal'll der Arlltt'llunnl.t!Zer verursachl., bei denen do1" Zlhttr <ll.re'h eine~ 
11<•-lnd<t'""'Q ;m SOme cles §2 Nr. 1 5 11.>~G i.V.m. f 81 Abo.\ Nr. 4 Msl>G (SpelcNridel mME) odorm 
iritt~·ttn t.-".u~ •~Sft'M C• l 2 r.. 1 UsbG eiiwm.„dt 

Se!te 1von1 
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